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werden im Mietvertrag enthaltene
Bestimmungen ungültig erklärt und ausser
Kraft gesetzt, welche seit Jahren, ja
Jahrzehnten, darin enthalten waren und auch
von beiden Seiten anerkannt wurden.

Dazu einige grundsätzliche Gedanken.

Normalerweise wird der Blancfix-
Anstrich etwa alle 8 bis 10 Jahre erneuert,

wobei dies viele Mieter auch
wünschen. Diese Arbeit entspricht einer
gewissen Reinigungshandlung. Nicht
vergessen darf man, dass Küchen oft
überdurchschnittlich beansprucht werden.
Bei Mietern, die sehr fetthaltig kochen,
kann sich an Decke und Wände Fett
ansetzen, das im Verlaufe der Jahre eine
zähe Masse bildet. Bei der Erneuerung
belaufen sich die Vorarbeiten auf ein
Vielfaches der Kosten, die für das Weissein

aufzuwenden sind. Schimmelbildungen

(durch zu grosse Feuchtigkeit),
Vergilbungen an Holzwerk und Wänden,
verursacht durch Nikotin, ergeben
zusätzliche Arbeiten, die oft sehr aufwendig

sind. In diesem Zusammenhang wäre
es sehr interessant, wenn die Umschreibung

der «normalen Abnützung» einer
Küche genauer präzisiert würde!

Sollten Küchen bei einer Wohnungsabgabe

zu Diskussionen Anlass geben,
wird es künftighin notwendig sein, durch
den Stadt- oder Gemeindeammann eine
Bestandesaufnahme vorzunehmen und
unsorgfältige, unzweckmässige oder
vertragswidrige Benützung feststellen zu
lassen, die man geltend machen kann.

Im Urteil, welches an das Obergericht
weiter gezogen wurde, wird auf den
Bundesbeschluss über Massnahmen gegen
Missbräuche im Mietwesen Bezug
genommen. Die «Missbrauchsgesetzgebung»

ist nicht anwendbar für alle jene
Genossenschaften, die der Kontrolle
einer Behörde unterstellt sind (Bund,
Kanton oder Gemeinde). Für die meisten

Genossenschaften trifft dies zu. Es
ist deshalb kein Grund vorhanden, von
der bisherigen Praxis abzugehen. Die
Aufwendungen für das Streichen der
Küche sind auch weiterhin dem
ausziehenden Mieter zu belasten.

nungen und eine Einstellhalle für 36
Autos in Belp. Die Fambau setzt sich
zum Ziel, durch ständige Bautätigkeit
ihren Wohnungsbestand zu erweitern. Es

dürfte nur wenigen Lesern bekannt sein,
dass die Familien-Baugenossenschaft
über 1500 eigene Wohnungen mit einem
Verkehrswert von über 120 Mio. Franken

verwaltet. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr konnten etwa 9 Mio. Franken

in Neu- und Umbauten investiert
und für über 900000 Franken Unterhaltsarbeiten

an das bernische Gewerbe
vergeben werden.

Den Genossenschaftern wurde vor
der Generalversammlung Gelegenheit
geboten, das von der Fambau erstellte
und kürzlich dem Betrieb übergebene
Alterswohnheim Baumgarten kennenzulernen.

50 Jahre
Baugenossenschaft
Freiblick Zürich

Vom schönsten Wetter begünstigt
wurde die Schiffahrt, welche die
Baugenossenschaft Freiblick zum Anlass ihres
50jährigen Bestehens durchführte. Auf 2

Schiffen wurde die grosse
Genossenschaftsfamilie bis hinauf ans Ende des
oberen Zürichsees geführt. Musik, Spiele
und Verpflegung lösten einander ab und
glücklich über die von den verantwortlichen

Genossenschaftsorganen geplante
und durchgeführte Veranstaltung ver-
liess man am Abend die beiden Schiffe.

Baugenossenschaft Freiblick:
Ausschnitt aus der Überbauung Sonnenhalde

I im Quartier Leimbach

In den genossenschaftseigenen
Räumlichkeiten wurde noch bis zu später
Abenstunde die Feier fortgesetzt.

Unter Berücksichtigung der wegen
Um- bzw. Neubauten erfolgten Mutationen

weist die Baugenossenschaft
Freiblick Zürich heute einen Wohnungsbestand

von 528 Einheiten auf. Mit Ausnahme

der Alterswohnungen wurden sämtliche

Bauten mit Unterstützung der Stadt
Zürich (Nachgangshypotheken), aber
ohne Beanspruchung von Subventionen
erstellt.

Das grösste Bauvorhaben seit den
Neubauten vor rund 50 Jahren bildet das
in den Jahren 1973 bis 1976 vollzogene
Altbau-Sanierungsprogramm. In vier
ungefähr gleich grossen Jahresetappen
sind mit einem Kostenaufwand von
19,6 Mio Franken 425 Altwohnungen
dem neusten Stand der Technik und des
Wohnkomforts angepasst worden. Dies
gibt der Genossenschaft die Gewissheit
und Beruhigung, mit den Mietobjekten
jederzeit konkurrenzfähig zu bleiben. Es
ist das erklärte Ziel der Genossenschaft,
heute wie vor 50 Jahren, auch jungen
Familien mit Kindern preisgünstige und gut
unterhaltene Wohnungen an schöner
Lage zu vermitteln.

50 Jahre
Gemeinnützige
Baugenossenschaft
Selbsthilfe Zürich

Mit einer gediegenen Veranstaltung
feierte die Gemeinnützige Baugenossenschaft

Selbsthilfe Zürich ihr 50. Wiegenfest,

zu der deren Präsident R.Wyder
fast die ganze Genossenschaftsfamilie

Familien-Baugenossenschaft
Bern

Die mit 66 Genossenschaftern recht
gut besuchte Generalversammlung der
Familien-Baugenossenschaft Bern
stimmte allen Anträgen des Vorstandes
zu. Für eine weitere Amtsperiode wurde
der bisherige Präsident Hans Reinhard,
Architekt, Bern, bestätigt.

Einen Kredit von 2,45 Mio. Franken
bewilligten die Genossenschafter für ein
weiteres Mehrfamilienhaus mit 18 Woh-
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